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Profil

Amadeus im deutschen Markt

	 Die Amadeus Germany GmbH ist Deutschlands führender Anbieter von IT- 

Lösungen für die Reisebranche. 1971 gegründet, liefert das Unternehmen heute ein  

umfassendes Angebot für den Vertrieb touristischer Leistungen aller Art über  

verschiedene Absatzkanäle wie zum Beispiel Reisebüros, Call Center, Kartenvor-

verkaufsstellen oder das Internet. Mit seinem Geschäftsbereich Corporate Solutions 

bietet Amadeus Germany darüber hinaus leistungsstarke Geschäftsreise-Lösungen 

für effizientes Travel Management in Unternehmen. Umfangreiche Trainings- 

möglichkeiten runden das Portfolio ab.

Marktanteil: 85 %
	 In Deutschland arbeiten 85 Prozent aller Reisebüros an rund 45.000 PCs mit dem 

modernen, leistungsstarken und hoch entwickelten Amadeus System. Folgende 

Anbieter sind in Deutschland buchbar: rund 500 Fluggesellschaften, über 75.000 

Hotels, 22 Mietwagen-Firmen, rund 190 Reise- und Busveranstalter, 74 Verkehrs-

verbünde, 40 europäische Bahnen, 30 Fähranbieter, sechs Versicherungsanbieter, ein 

Event-Ticket-Anbietersystem mit mehr als 7.000 Vorstellungen pro Tag sowie zwölf 

Kreuzfahrtanbieter. 

	 Alleiniger Gesellschafter von Amadeus Germany ist die Amadeus IT Group SA, 

ein weltweit führender Anbieter von Technologie- und Vertriebs-Lösungen für die  

Reise- und Tourismusbranche. Über 95.400 Reisebüros sowie mehr als 32.800 Airline- 

Verkaufsbüros in über 217 Märkten weltweit nutzen sein Netz und das  

leistungsstarke Datenzentrum. Weitere Informationen über Amadeus Germany im 

Internet unter www.de.amadeus.com.

Amadeus Magazin – Infotainment pur

	 Mit einer Auflage von über 37.000 Exemplaren ist das vierteljährlich erscheinende 

Amadeus Magazin als Informationsmedium seit mehr als dreizehn Jahren eine feste 

Größe in der Reisebranche.

	 Ziel dieses Mediums ist eine fachkompetente Berichterstattung zu Themen,  

die die Branche bewegen – angereichert mit aktuellen IT- und Brancheninfor- 

mationen. Nützliche Praxisinformationen machen das Amadeus Magazin zu einer  

wichtigen Informationsquelle für Expedienten und Entscheider gleichermaßen.

	 Anwender des Amadeus GDS (Global Distribution System) schätzen an dem Medium 

zudem die fundierten und topaktuellen Beiträge zu neuen Produkten und System-

komponenten sowie die wertvollen Praxis-Tipps zur Systembenutzung.

	 Seit März 2006 präsentiert sich das Amadeus Magazin in neuem Gewand. Die  

optische und inhaltliche Weiterentwicklung orientiert sich an den Lesegewohn-

heiten und Informationsbedürfnissen der Zielgruppe „Expedienten und Entscheider 

der Reisebranche.“
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„Von mir aus könnte man alle Provisionen 

sämtlicher Veranstalter gleich abschaffen. 

Dann kann ich meine Preise selber machen 

und muss nicht meine Beratung danach 

steuern, wo ich mehr Provision bekomme. 

Für den Kunden ist es sowieso ehrlicher“. 

So  Sandro Felber, Geschäftsführer des Rei-

sebüros Take Off Travel AG Lufthansa City 

Center in Eisenach, etwas polemisch.

Doch der Reihe nach: Fast überall in Euro-

pa haben große Airlines in den vergange-

nen Jahren die Provisionen für Reisebüros 

gestrichen. In den USA war Delta Airlines 

bereits 2002 Vorreiter der Nullprovision. 

Nicht nur Sparen war das Motiv der Air- 

lines, sondern die Unabhängigkeit von den 

Reisebüros als Vertriebskanal.

Studie von Amadeus

Amadeus hat knapp drei Jahre nach der 

Einführung der Nullprovision durch die 

Lufthansa in Deutschland untersucht, wel-

che Auswirkungen die Maßnahmen der 

Airlines auf das Reisebüro-Geschäft in Eu-

ropa haben.

Die aktuelle Amadeus Studie „Service-Ent-

gelte und Provisionskürzungen“ wertet 

zahlreiche einschlägige Untersuchungen 

und Veröffentlichungen der letzten drei 

Jahre aus. Ziel ist es, den Reisebüros Wege 

Weil Sie es wert sind
Seit der Einführung der Null-Provision durch viele Airlines bröckeln auch die Provisionen 
bei anderen Reiseprodukten. Eine europaweite Amadeus Studie belegt: Kunden sind 
grundsätzlich bereit, für die Leistungen des Reisebüros ein Service-Entgelt zu zahlen. 
 

aufzuzeigen, in einem Klima sinkender 

oder ganz gestrichener Provisionen neue 

Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Eine wichtige Erkenntnis der Amadeus 

Studie: Wer Service-Entgelte erhebt, ver-

liert nicht etwa Kunden. Er kann ganz im 

Gegenteil seine Kunden sogar – zum Bei-

spiel mit Rabattstaffeln – besser binden. 

Besonders im Geschäftsreisemarkt ist die 

Bereitschaft groß, für Recherche und Bu-

chung von Flugreisen zu zahlen. Schließ-

lich wissen die Unternehmen: Auch im 

Internet oder am Ticketschalter der Airline 

wird eine Gebühr erhoben.

Die Amadeus Studie zeigt, wie sich in an-

deren Ländern seit dem Wegfall der Pro-

visionen das Geschäft der Reisebüros ent-

wickelt hat. Im Geschäftsreisemarkt hat 

sich die Erhebung von Service-Entgelten 

inzwischen in vielen Ländern etabliert, da-

bei blieb eine Marktbereinigung natürlich 

nicht aus. In Schweden beispielsweise er-

reichen Geschäftsreisebüros heute 73 Pro-

zent ihrer Umsätze über Service-Entgelte 

und nur 18 Prozent kommen aus Provisio-

nen anderer Produkte.

Dabei sind die wesentlichen Leistungen, 
für die Geschäftsreisende zahlen:
>  Ausstellen von Tickets

>  Umbuchungen

>  Ticket-Erstattung

>  Ausstellen von Bahntickets

In England werden Kreditkartenzahlun-

gen mit einer Gebühr belegt, in den meis-

ten Ländern der Verkauf von Tickets von  

No Frills Airlines. Pauschalpakete wird es in 

Zukunft verstärkt beim Discounter geben. 

Das Reisebüro muss mit Beratung, Kompe-

tenz und Fullservice punkten. 

 

Stefan Vorndran, Sprecher der Geschäfts-

führung von BCD Travel, dazu: „Für uns 

stehen die Kunden im Mittelpunkt. Bei 

BCD Travel entscheidet der Kunde selbst, 

welche Leistungen für ihn wichtig sind 

und für was er bereit ist, zu bezahlen. Je-

des Unternehmen hat individuelle Anfor-

derungen, wenn es um Geschäftsreisen 

geht. Auf Basis der unterschiedlichen Be-

dürfnisse haben wir verschiedene Service-

Pakete zusammengestellt und dazu pas-

sende Preismodelle entwickelt.“

Längst sind die Service-Entgelte auch im 

touristischen Bereich angekommen. Im-

mer, wenn es darum geht, einzelne Beför-

derungsleistungen zu verkaufen – Tickets 

für Flüge, aber auch für Fähren und die 

Bahn – ist eine Service-Pauschale fällig. 

Provisionsmodelle im Wandel

Schaut man sich die neuen Provisionsmo-

delle der großen Pauschalreiseveranstal-

ter an, dann ist auch dort ein Trend zur 

Erosion sichtbar. Das wird mit komplexen 

Rechenmodellen noch etwas verschleiert, 

aber irgendwann werden auch hier die 

Provisionen nicht mehr für ein wirtschaft-

liches Arbeiten des Reisebüros ausreichen.

Reisebüro-Chef Sandro Felber: „Im Privat-

kundenbereich ist es etwas schwieriger als 

bei den Geschäftskunden, Service-Entgelte 

durchzusetzen. Aber gerade bei aufwändi-

S E R V I C E - E N T G E L T E
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Entgelt per Klick

Wichtige Maßnahme, neben der Schu-

lung der Mitarbeiter zur selbstbewussten 

Durchsetzung der wirtschaftlichen Inte-

ressen des Reisebüros gegenüber seinen 

Kunden, ist die Automatisierung der Ser-

vice-Entgelte. So werden diese bereits 

bei der Reiseplanung angezeigt und für 

den Kunden transparent. Es ist auch mö-

glich, bestimmte Entgelte für bestimmte 

Leistungen zu hinterlegen und für Stamm-

kunden, besonders Unternehmen und

Vielbucher, individuelle Tarife zu verein-

baren. Letztlich wird mit einer freieren Preis-

gestaltung durch die Büros die Bindung

des Kunden an das Reisebüro verstärkt. 

gen Beratungen, komplexen Bausteinrei-

sen oder der Organisation ganzer Reisen 

ist der Kunde schnell bereit, für die Leis-

tung auch zu zahlen.“

Von der Provision zum 
Service-Entgelt

Viele Reiseverkäufer tun sich noch schwer, 

einem Pauschalreisekunden, den man lan-

ge beraten und intensiv betreut hat, am 

Ende diese Leistung in Rechnung zu stel-

len. Da ist Überzeugungsarbeit von vielen 

Seiten notwendig. Das Reisebüro sollte 

sich dabei als Reseller eines Produktes se-

hen, der ähnlich wie ein Makler eine Marge 

aufschlägt.

Der Kunde muss, nicht zuletzt durch Öf-

fentlichkeitsarbeit der Reisebüro-Verbän-

de, davon überzeugt werden, dass es völlig 

normal und üblich ist, für die persönliche 

Beratung und die Auswahl des passendsten

und günstigsten Angebots zu bezahlen.

Schließlich müssen Reisebüros ganz all-

gemein durch Kompetenz und Einsatz in 

der Beratung ihre Stärken gegenüber Dis-

countern und Selbstbuchungssystemen 

ausspielen.

Service-Entgelte komfortabel 
über Amadeus abwickeln

Tatkräftige Unterstützung bei der Ein-

bindung von Service-Entgelten vom Be-

ratungs- bis zum Verkaufsprozess

> Optimieren Sie Ihren Arbeitsprozess: 

 Vollständige Integration in die Ver-

  kaufsabwicklung (VERK- und CC-Mas-

 ke) und automatische Zusteuerung 

 der Entgelte 

> Sichern Sie Ihre Beratungsqualität: 

 Preisauskunft schon im Beratungs-

 prozess

> Minimieren Sie Fehler: Fehlermini- 

 mierung durch automatische statt  

 manuelle Entgelterhebung

> Reagieren Sie fl exibel: Individuelle  

 Gestaltung der Entgelttabellen

Amadeus Transaction Fee Solution für 

den Business-Travel-Bereich

Amadeus Service Fee Manager for Tour 

Market für den Leisure-Bereich

  Infos 
Mehr im Techno-Guide: Seite 14

Mehr im Internet: Die deutsche Zusam-

menfassung der Studie fi nden Sie unter

www.de.amadeus.com/servicefees

Beispiele für Service Fees in anderen Ländern heute
Wegfall der Provision Höhe der 

Entgelte
Top 3 der berechneten Leistungen

USA 2002 (Delta Airlines) 5$ - 250$ 1. Ausstellen von Tickets, 2. Umbuchungen,
3. Coupons & Sonderangebote

Skandinavien 2003 (SAS) 20₠ - 100₠ 1. Ausstellen von Tickets, 2. Ticketerstat-
tung, 3. Bahntickets

Frankreich 2005 (Air France) 5₠ - 150₠ 1. Streckengebühr für Flugtickets (kurz, 
mittel, lang), 2. Bahntickets (SNCF), 
3. Verwaltungsgebühren

Großbritannien 2005 (British Airways) Keine Angabe 1. Gebühren für No Frills Airlines, 2. Kredit-
kartengebühren, 3. Gebühren auf Flüge

Spanien 2007 (Iberia, 0,4%) 20₠ - 200₠ 1. Ausstellen von Tickets, 2. Umbuchungen, 
3. Ticketerstattung

Wohin die Reise geht!
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Reisegepäckversicherung

Im Jahr 2006 sind laut Statistik der Asso-

ciation of European Airlines bei 24 großen 

Fluggesellschaften mehr als 5,5 Millionen 

Gepäckstücke verloren gegangen. Allein bei 

der Lufthansa kommen rund 18 Gepäckstü-

cke pro 1.000 Passagiere abhanden. Eine 

Reisegepäckversicherung übernimmt die 

Kosten für alle Gepäckstücke des Versicher-

ten und der Mitreisenden, so auch mitge-

nommene Sportgeräte oder Geschenke. Die 

Versicherung gilt für Hin- und Rückreise, 

die gesamte Reisedauer sowie den Verlust 

durch Einbruch in einen Mietwagen oder ein 

Hotelzimmer. Eine Entschädigung wird auch 

für beschädigtes Gepäck ausgezahlt. Es wird 

entweder der Zeitwert des Gepäckstücks 

erstattet oder die anfallenden Kosten für 

Reparaturen übernommen. Besser beraten, 

besser verkaufen: Rechnen Sie Ihrem Kunden 

vor, welchen Wert allein Koffer, Digitalka-

mera und ein paar schöne Kleider haben.

Auslandskrankenversicherung
Die Auslandskrankenversicherung ge-

währleistet nicht nur die medizinische 

und zahnmedizinische Behandlung am Ur-

laubsort sowie die nötige ambulante oder 

stationäre Betreuung. Ebenso wird auch 

ein Krankentransport im Ausland von der 

Auf Nummer Sicher

Versicherung übernommen, wie auch ein 

Rücktransport nach Hause. Bei häufigen 

Reisen, ob geschäftlich oder privat, bietet 

sich eine Jahres-Auslands-Krankenversiche-

rung an. Besser beraten, besser verkaufen: 

Weisen Sie Ihren Kunden darauf hin, dass 

nicht alle Ärzte den internationalen Kranken-

schein seiner Krankenkasse akzeptieren. Eine 

Auslandskrankenversicherung deckt auch 

eventuelle Mehrkosten der ausländischen 

Behandlung ab.

Reiserücktrittsversicherung
Laut Statistik hat bereits jeder zwölfte Ur-

lauber einmal eine Reise absagen müssen. 

Die Reiserücktrittsversicherung trägt die oft 

erheblichen Stornierungskosten, die bei ei-

nigen Reiseveranstaltern bis zu 100 Prozent 

des Reisepreises ausmachen können. Ebenso 

deckt diese Versicherung entstehende Kos-

ten beim vorzeitigen Abbruch oder der un-

freiwilligen Verlängerung der Reise oder 

stellt Reisegutscheine zur Wiederholung 

der Reise aus.  Als Gründe zum Reiserück-

tritt gelten z. B. Todesfall, Unfall oder eine 

unerwartete Erkrankung. Besser beraten, 

besser verkaufen: Rechnen Sie Ihrem Kunden 

vor, was ihn eine kurzfristige Stornierung 

kosten würde. Er nimmt die Police in der 

Regel dankbar an.

Versicherungspakete
Alle Versicherungen bieten besonders güns-

tige Versicherungspakete an. So enthält das 

Flug-Vollschutz-Paket eines Versicherers bei-

spielsweise alle wichtigen Reiseversicherun-

gen, die für eine Flugreise notwendig sind: 

Reiserücktrittsversicherung, Reiseabbruch-

versicherung, Umbuchungsgebührenschutz, 

Auslandsreise-Krankenversicherung sowie 

eine Reisegepäckversicherung. Ebenfalls 

enthalten: ein 24 Stunden-Reiseservice 

Helpline für alle dringenden Reisebelange. 

R E I S E V E R S I C H E R U N G E N

Besser beraten, besser verkaufen: Der Ver-

sicherungspreis richtet sich nach dem Preis 

der Reise und ist in der Regel überzeugend 

niedrig, gemessen daran, was auch nur einer 

der abgesicherten Vorfälle kosten kann.

Versicherungen buchen über 
Amadeus Insurance

Sie wollen, dass Ihr Kunde gut an sein Ziel und wieder nach Hause kommt. 
Dazu empfehlen Sie am besten eine Reiseversicherung.  Hier die wichtigsten 
Versicherungen im Überblick.

> Wichtiges Zusatzgeschäft durch 

 attraktive Zusatzprovisionen 

> Volle Integration der Versicherungs-

 buchung in Amadeus Tour Market 

 (TOMA)  oder den Amadeus PNR 

 - ohne Verfahrenswechsel 

> Ausdruck der Versicherungspolice auf 

 der standardisierten Reisebestäti-  

 gung  (750051) 

> Automatische Datenübernahme in 

 das Reisebüro-Management 

> Keine zusätzlichen Kosten

> Bevorzugter Versicherer vorab 

 einstellbar 

> Detaillierte Produktinformationen 

 abrufbar 

> Preisauskunft möglich 

> Buchung und Ausdruck von 

 Versicherungspolicen 

> Darstellung und Storno von 

 Buchungen 

> Optionale Erinnerungsfunktion  

  Buchungshilfe zur Optimierung des  

 Buchungsprozesses 

> Verkaufsunterstützung durch die 

 Versicherungsproduktsuche

Amadeus Versicherungspartner:

Europäische Reiseversicherung (ERV)

Elvia Reiseversicherung (ELVI)

HanseMerkur Versicherungsgruppe 

(HMR)

Union Reiseversicherung (URV)

Amadeus Magazin 4 | 2007   21 

P R O D U K T V O R S C H A U

AMADEUS HOTELS

Mehr Möglichkeiten für Auswahl und Buchung

Ich habe neulich ein Hotel in 
London über Amadeus Hotels 
eingebucht, zum gleichen Tarif, 
wie der Kunde es über das Inter-
net buchen wollte. Die erste der 
vier Nächte war sogar günstiger 
als im Internet! So erhalten wir 
die Provision, und der Kunde fragt 
beim nächsten Mal hoffentlich 
direkt bei uns nach.

Patricia Schulte, 

DERPART Reisebüro, Düsseldorf

Durch den Wechsel auf eine neue Techno-
logie werden die Möglichkeiten, Hotels zu 

buchen, noch einmal deutlich erweitert. 
Reisebüros profitieren davon in naher Zu-
kunft in mehreren Schritten. Hier nur einige 
der zahlreichen Verbesserungen, die in den 

kommenden Jahren realisiert werden:

> 50 neue Hotel Facility Codes in den Hotel 
 Features, mit denen Hotels besser be-
 schrieben werden können, inklusive neuer 
 Bereiche wie Disability (Behinderten-
 freundlichkeit), Safety oder Business

> Vereinfachte Hotel-Liste für die USA

> Ortssuche ohne IATA Code

> Vereinheitlichte Single Hotel Availability 

 Displays mit einem Format für alle An-
 bindungsarten

> Vereinheitlichte Hotel-Pricing-Eingaben 

 und Displays für alle Hotelketten

> Gleiche Kategorien und Daten in Amadeus 
 Hotel Complete Reservation Details und 

 Hotel Pricing Display

> Verbessertes Multi Property Display für 

 Hotelketten im Amadeus Complete Access 
 beispielsweise mit Abgleich der Angaben 
 in den Verkaufsbedingungen und den 
 Verfügbarkeitsausgaben

In den kommenden Ausgaben des Amadeus 
Magazins und in den Amadeus Newslettern 
werden Sie auf dem Laufenden darüber ge-
halten, wann welche Features eingeführt 
werden.
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AMADEUS TOUR MARKET

Neue Kreuzfahrt-Angebote 
über TOMA-Maske

Ab dem vierten Quartal 2007 wird das Angebot buchbarer Kreuz-

fahrtgesellschaften in Amadeus Tour Market (TOMA) deutlich 
erweitert. Künftig können auch die Kreuzfahrtanbieter 

über die touristische Buchungsmaske von Amadeus 
reserviert werden, die bislang nur in Amadeus 

Cruise verfügbar waren. Dazu gehören im 
ersten Schritt Norwegian Cruise Line, Royal 

Caribbean Cruise Lines und Celebrity Cruises. 
Weitere Anbieter werden bald folgen.

AMADEUS CUSTOMER LEISURE PROFILES

Campaign Management

Die touristische Kundendatenbank wird 2008 um ein umfangreiches 
Kampagnen-Management (Campaign Management) erweitert. 
Anhand definierbarer Merkmale können Sie dann Kunden-

selektionen durchführen, Kunden gezielt ansprechen oder auch 
Kundenbefragungen nutzen, um Ihr Angebot noch weiter maß-
zuschneidern. Direct Marketing Kampagnen lassen sich so nicht 
nur komfortabel zusammenstellen und durchführen, auch der 

Erfolg lässt sich messen. Praktisch: Amadeus Customer Leisure 
Profiles stellt die Buchungshistorie von Amadeus Tour Mar-
ket und TUI IRIS.plus Buchungen in der Auftragshistorie eines 
Kunden dar.
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	 Positionsbezeichnung
	 Strukturwerte der Leser des Amadeus Magazins

	 Inhaber/Geschäftsführer: 	 66 %

	 Expedienten gesamt: 	 31 %

	 Auszubildende gesamt: 	 3 %

	 Bezugsmengen
	 (von Reisebüros geordert)

	 1 Magazin 		  44 %

	 2 Magazine 		  25 %

	 3 Magazine 		  13 %

	 4 Magazine 		  9 %

	 5 Magazine und mehr 	 9 %

 

	 Vertriebsstruktur
	 (geographisch)

	 Deutschland 	 98 %

	 Ausland 				   2 %

 

	 Verbreitungsstruktur
	 (Vertriebsarten)

	 Reisebüro ohne Filiale 	 36 %

	 Reisebüro einer Kooperation 	 35 %

	 Reisebüro einer Kette 	 29 %

Leser- & Auflagenstruktur

	 Leserschaft – erfahren und jung	
	 Eine durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut im Juni 2007 durchgeführte 

Telefonbefragung unter 400 Reisebüros, die mit Amadeus arbeiten, belegt: Amadeus 

stellt das mit Abstand meist gelesene Kundenmagazin der Branche dar. 

	 Fast die Hälfte der Leser beschäftigt sich mindestens 20 Minuten mit einem  

Amadeus Magazin. Dabei liest ein Drittel jede Ausgabe, zwei Drittel lesen  

mindestens jede zweite Ausgabe. 45 Prozent bezeichnen das Amadeus  

Magazin als „Pflichtlektüre“. Die Leser sind Entscheider in den Reisebüros genauso 

	 wie Expedienten am Counter und Telefon. 

Auflage – Hoch und ohne Fehlstreuung

 

	 Auflagenstruktur	  
	  

	 Verkaufte Auflage: 	 34.878 Ex.*	  

	 Verbreitete Auflage: 	 37.156 Ex.	  

	 Druck-Auflage: 		 38.000 Ex.

	

			   *	 Verkauf an Amadeus Germany zur Weitergabe an deren Kunden.

		   	 ( laut IVW 3 / 08 )
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Sonderwerbeformen

Beileger	
	 Beileger werden dem Amadeus Magazin an beliebiger Stelle lose beigelegt. Eine 

Teilbelegung ist ab 5.000 Exemplaren möglich; Selektionskosten werden ggf. sepa-

rat berechnet. Beilagen dürfen Format und Gewicht des Amadeus Magazins nicht 

überschreiten. Das Maximalformat beträgt 200 mm x 285 mm, das Minimalformat 

beträgt 105 x 148 mm. Das minimale Papiergewicht beträgt 80 g/m², das maximale 

Papiergewicht beträgt 200 g/m². Kein Zick-Zack-, nur Wickelfalz. 

	 Preise
	 Bis     	 25 g 	 € 140,– 	 je o/oo

	 Je weitere       5 g 	 € 7,–  	 je o/oo

	 Portokosten der Post fallen zusätzlich an;

	 die Höhe ist in Abhängigkeit des

	 Beileger-Gewichts; die Kosten werden

	 als durchlaufender Posten separat

	 berechnet.

Beihefter
	 Beihefter werden in der Heftmitte mittels Klammerheftung fest mit dem Amadeus 

Magazin verbunden. Eine Teilbelegung der Auflage ist nicht möglich. Beilagen dür-

fen Format und Gewicht des Amadeus Magazins nicht überschreiten.

	 Das Mindestformat beträgt 105 mm x 148 mm,

	 das Maximalformat ist 210 mm x 297 mm.

	 Das minimale Papiergewicht beträgt 80 g/m² ,

	 das maximale Papiergewicht beträgt 200 g/m².

	 Kein Zick-Zack-, kein Wickelfalz.

	 Preise
	 4-seitiger Beihefter 	€ 180,– 	 je o/oo

	 8-seitiger Beihefter 	€ 250,– 	 je o/oo

	 Portokosten der Post fallen zusätzlich an;

	 die Höhe ist in Abhängigkeit des Beileger-Gewichts;  

	 die Kosten werden als durchlaufender Posten separat berechnet.

Beikleber
	 Beikleber sind maschinell verarbeitbare Postkarten oder Broschüren, die auf einer 

zusätzlich gebuchten 1/1 Seite aufgeklebt werden. Das Mindestformat ist 60 mm 

x 80 mm, das Maximalformat ist 200 mm x 285 mm. Das minimale Papiergewicht 

beträgt 80 g/m² , das maximale Papiergewicht beträgt 200 g/m². Kein Zick-Zack-, nur 

Wickelfalz.

	 Preise
	 Beikleber 	 € 47,–	 je o/oo

	 Portokosten der Post fallen zusätzlich an;

	 die Höhe ist in Abhängigkeit des

	 Beikleber-Gewichts; die Kosten werden

	 als durchlaufender Posten

	 separat berechnet.

Auftrags- und Rücktrittstermine
	 Entsprechen den regulären Anzeigen- und Druckunterlagenterminen.

Muster
	 20 Exemplare bei Auftragserteilung.

Anlieferung
	 Zum Druckunterlagentermin lose auf Paletten gesetzt, eindeutig beschriftet mit 

Angabe des Titels und der Ausgabe, frei Druckerei.	  

Alle Preise in Euro / zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer / Preise AE-fähig, nicht rabatt-

fähig.
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Frühbucherrabatt
	 Wenn Sie bis zum 31.12.2008 eine oder mehrere Anzeigen für die Ausgaben in 2009 

buchen, erhalten Sie einen einmaligen Frühbucherrabatt von 5 %.

Platzierungsvorschriften und Zuschläge
	 10 % Zuschläge für verbindliche Festplatzierungen, Zuschläge für die Umschlagsei-

ten (nur vierfarbig): U2 20 %, U3 15 %, U4 25 %, Zuschlag für Anzeigen im Anschnitt: 

10 % vom Grundpreis (SW).

Sonderrabatt Stellenanzeigen
	 15  % vom Grundpreis für Stellenanzeigen; Abschlussrabatte werden hierbei nicht 

berücksichtigt.

5%

Frühbucherrabatt

bis 31.1
2.2008

Anzeigenpreise

Preisliste Nr. 18, gültig ab 01.01.2009 

	 Anzeigenpreise in €
	
	 Format 		  SW 		 2C 		  3C 		  4C

	 1/1 Seite 	 3.470,– 	 3.940,– 	 4.590,– 	 5.120,–

	 3/4 Seite 	 2.870,– 	 3.290,– 	 3.790,– 	 4.190,–

	 2/3 Seite 	 2.770,– 	 3.180,– 	 3.680,– 	 4.090,–

	 1/2 Seite 	 2.270,– 	 2.590,– 	 2.990,– 	 3.320,–

	 1/3 Seite 	 1.570,– 	 1.790,– 	 2.070,– 	 2.290,–

	 1/4 Seite 	 1.240,– 	 1.420,– 	 1.620,– 	 1.790,–

	 1/6 Seite 	 860,– 	 990,– 	 1.170,– 	 1.270,–

	 1/8 Seite 	 670,– 	 770,– 	 890,– 	 990,–	

    Malstaffel						      Mengenstaffel

	 ab 2 Anzeigen 5 %				    ab 2 Seiten 7 %

	 ab 3 Anzeigen 10 %				    ab 3 Seiten 15 %

	 ab 4 Anzeigen 15 %				    ab 4 Seiten 20 %

Alle Preise in Euro / zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer / Preise AE-fähig

6



Termin- & Themenplan

Komplette Übersicht für 2009

	 Ausgabe 	 Erscheinungstermin 	 	 Anzeigenschluss 	 DU-Termin 	 Themen-/Messehighlights

	 2.09 	 	 04. März 2009		 	 	 	 06. Februar 2009 	 13. Februar 2009	 • Reiseveranstalter / Hotels International  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 • ITB 2009

	 3.09 	 	 01. Juni 2009 	 	 	 	 	 11. Mai 2009	 15. Mai 2009	 • Touristische Beratung / Städtereisen
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 • Rail & Road Specials

	 4.09	 	 07. September 2009	 	 	 17. August 2009	 21. August 2009	 • Neue Destinationen in neuen Katalogen
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 • Cruise & Ferries
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 • FVW-Kongress 2009

 

	 1.10	 	 01. Dezember 2009	 	 	 06. November 2009 	 13. November 2009	 • Airlines
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 • Sprach- und Studienreisen
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 • Vorschau ITB 2010

													           

	

Detaillierte Themenpläne
	 Die detaillierten Themenpläne der einzelnen Themen-Specials liegen jeweils 

	 4 Wochen vor Anzeigenschluss vor.  Änderungen vorbehalten.

7



Heftformat
	 210 mm Breite, 297 mm Höhe

Satzspiegel
	 184 mm Breite, 262 mm Höhe

Angeschnittene Anzeigen
	 Beschnitt 5 mm auf allen Seiten

Druckverfahren
	 Offsetdruck

Verarbeitung
	 Rückendrahtheftung

Druckunterlagen
	 Digital per CD-ROM oder per DFÜ, siehe Seite 9

Farbanzeigen
	 Bitte verwenden Sie ausschließlich den  

CMYK Farbraum

Sonderformate
	 Panoramaanzeigen, Tunnelanzeigen und andere 

auf Anfrage

Anzeigenformate

* Anschnittformat, Beschnitt 5 mm auf allen Seiten

8
Jetzt neu in 2009!  

Die Advertorialangebote. 

Fragen Sie uns.

1/1 Seite

184 x 262 mm

210 x 297 mm*

1/2 Seite

89 x 262 mm

103 x 297 mm*

1/3 Seite

58 x 262 mm

72 x 297 mm*

2/3 Seite

121 x 262 mm

135 x 297 mm*

3/4 Seite

184 x 191 mm

210 x 217 mm*

1/2 Seite

184 x 126 mm

210 x 143 mm*

1/3 Seite

184 x 82 mm

210 x 94 mm*

1/4 Seite

184 x 60 mm

210 x 69 mm*

1/4 Seite

89 x 126 mm

103 x 146 mm*

2/3 Seite

184 x 169 mm

210 x 193 mm*



Digitale Vorlagen

PDF
	 Wir akzeptieren nur PDF-Dateien ( PDF/X-3, CMYK ) als digitale Druckunterlagen. 

Bitte verwenden Sie zur PDF-Erstellung ausschließlich den Adobe AcrobatDistiller 

ab Version 4.05 sowie geeignete Joboptions wie z. B. „Druckvorstufe“. PostScript-

Dateien verarbeiten wir nur nach Absprache. Bitte achten Sie bei der PDF-Erstellung 

darauf, dass alle Schriften eingebettet sind.

Datenübermittlung
	 Datenträger

	 CD-ROM oder DVD an:

	  

Insignio GmbH

	 Ludwig-Erhard-Straße 14

	 34131 Kassel

	 z. Hd. Herrn Rolf Zarberg

	 E-Mail: rolf.zarberg@insignio.de

	 Telefon: 0561 / 31 66 63 - 17

	 Datenfernübertragung

	 Datenübertragung bis 8 MB per E-Mail an rolf.zarberg@insignio.de oder bei Daten 

mit mehr als 8 MB ist ein Upload auf den FTP-Server möglich. Nehmen Sie hierzu 

bitte Kontakt zu o. g. Ansprechpartner auf.

	 Der Name des Ordners muss den Namen des Heftes ( als Abkürzung ) und die Heft-

nummer, in der die Anzeige erscheinen soll, sowie den Namen des Kunden enthalten. 

	

	 Beispiel: Amadeus_02-09_KundeXY

	 Kontakt bei Fragen und technischen Problemem

	 siehe o. g. Ansprechpartner

	 Bitte senden Sie in jedem Fall auch ein Fax / E-Mail an unsere Anzeigenabteilung, in 

dem Sie den (die) Namen der versendeten Datei(en) sowie den Versand-Zeitpunkt 

vermerken:

	 Thomas Werner

	 Multilexa GmbH 
	 publisher services

	 Linsenhofer Straße 51

       98529 Suhl

	 E-Mail: 	 thomas.werner@multilexa.de

                           thomas.werner@multilexa.com	  

Telefon: 	 0 36 81 / 455 0 478

        Telefon: 	 0 36 81 / 455 3 042
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Allgemeine Geschäftsbedingungen des Verlages
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung 
einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder 
sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zwecke der Ver-
breitung.

2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel zur Veröffentlichung in-
nerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im 
Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner An-
zeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres 
seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste 
Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und 
veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der 
vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die 
im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen 
abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag 
nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet et-
waiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem 
gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechen-
den Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, 
wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich 
des Verlages beruht.

5. Die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeilagen in bestimm-
ten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten 
Plätzen der Druckschrift erfolgt dann, wenn der Auftraggeber 
erklärt hat, dass die Anzeige oder Fremdbeilage in bestimmten 
Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen 
der Druckschrift erscheinen soll und dies vom Verlag schriftlich 
bestätigt worden ist.

6. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht 
als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit 
dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht und mit Trenn-
strich zum redaktionellen Teil versehen.

7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge/Advertorials – 
auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Bei-
lagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der tech-
nischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten 
Grundsätzen des Verlages bzw. des Herausgebers abzulehnen, 

wenn deren Inhalt nach pflichtgemäßem Ermessen des Verlages 
bzw. des Herausgebers gegen Gesetze oder behördliche Bestim-
mungen oder die guten Sitten oder grundlegende Interessen des 
Verlags bzw. des Herausgebers verstößt oder deren Veröffentli-
chung für den Verlag unzumutbar ist oder es sich um Wettbe-
werbsprodukte des Herausgebers handelt.  Als Verstoß gegen 
grundlegende Interessen des Verlags bzw. des Herausgebers 
gelten insbesondere folgende Aufträge:
- Anzeigen und  Beilagen- und Beihefteraufträge, die rassistische 
oder militaristische Inhalte betreffen, 
- Anzeigen und Beilagen- und Beihefteraufträge der Sexindustrie,
- Anzeigen, Beilagen- und Beihefteraufträge von politischen Par-
teien und
- Anzeigen, Beilagen und Beihefteraufträge aus der direkt be-
nannten Mitbewerberschaft.
Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahme-
stellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge 
sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage 
und dessen Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder 
Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der 
Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthal-
ten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages 
wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und ein-
wandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen, Beikleber etc. 
ist der Auftraggeber verantwortlich. Der Verlag gewährleistet 
die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der 
durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, 
unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige 
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Er-
satzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der 
Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hier-
für gestellte angemessene Nachfrist verstreichen oder ist die 
Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftragge-
ber ein Rücktrittsrecht. Schadensersatzansprüche aus positiver 
Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und 
unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftrags-
erteilung – ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus Un-
möglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz 
des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende 
Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetz-

lichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung 
des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Ei-
genschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäfts-
verkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe 
Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist 
gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit auf 
den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden An-
zeigenentgelts beschränkt. Reklamationen des Auftraggebers 
müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb 
von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend 
gemacht werden.

10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch gelie-
fert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit 
der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt 
alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersen-
dung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

11. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird 
die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der 
Berechnung zugrunde gelegt.

12. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die 
Rechnung sofort, möglichst aber vierzehn Tage nach Veröffent-
lichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist sofort rein 
netto zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere 
Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist.

13. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die 
Einziehungskosten berechnet. Dem Auftraggeber bleibt jedoch 
der Nachweis eines wesentlich geringeren Schadens vorbehal-
ten. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung 
des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für 
die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen 
eines begründeten Zweifels an der Zahlungsfähigkeit des Auf-
traggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit 
eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen 
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel 
von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich of-
fenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

14. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen An-
zeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages 
werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige 
Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft 
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werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Beschei-
nigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung 
der Anzeige.

15. Kosten für die Anfertigung nicht als druckfähige Offsetfilme 
ausgelieferter Vorlagen und Zeichnungen sowie für vom Auf-
traggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderun-
gen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftragge-
ber zu tragen.

16. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss 
über mehrere Anzeigen kein Anspruch auf Preisminderung her-
geleitet werden.

17. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an 
den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung 
endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

18. Erfüllungsort ist Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit 
Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
bei öffentlich-rechtlichem Sondervermögen ist bei Klagen Ge-
richtsstand der Sitz des Verlages. Ist der Wohnsitz oder gewöhn-
liche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, 
im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auf-
traggeber nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes 
verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a) Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der 
Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch 
nicht, wenn er vom Auftraggeber irregeführt oder getäuscht 
wird. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich 
der Inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendar-
stellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der veröffent-
lichten Anzeigen bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe 
des jeweils gültigen Anzeigentarifs.

b) Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für den Inhalt und 
die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung ge-
stellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, 
den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus 
der Ausführung des Auftrages, auch wenn er nicht rechtzeitig 
sistiert wurde, gegen der Verlag erwachsen. Der Verlag ist nicht 

verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob 
durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen nicht 
rechtzeitig sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftraggeber 
daraus keine Ansprüche gegen den Verlag zu. Der Auftraggeber 
hält den Verlag auch von allen Ansprüchen aus Verstößen gegen 
das Urheberrecht frei.

c) Abbestellungen müssen schriftlich erfolgen. Bei Abbestellun-
gen einer Anzeige kann der Verlag die entstandenen Satzkosten 
berechnen.

d) Fälle höherer Gewalt wie auch vom Verlag unverschuldete 
Arbeitskampfmaßnahmen entbinden den Verlag von der Ver-
pflichtung auf Erfüllung von Aufträgen und Leistung von Scha-
densersatz.

e) Bei fernmündlichen Anzeigen, Termin- und Ausgabenände-
rungen, Textkorrekturen und Abbestellungen übernimmt der 
Verlag für Übermittlungsfehler keine Haftung.

f) Ansprüche bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen sind 
dann ausgeschlossen, wenn der Werbungtreibende die Mög-
lichkeit hatte, vor Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige auf 
den Fehler hinzuweisen. Der Vergütungsanspruch des Verlages 
bleibt unberührt.

g) Der Werbungtreibende hat rückwirkend Anspruch auf den 
seiner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen innerhalb Jahres-
frist entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist ei-
nen Auftrag abgeschlossen hat, der aufgrund der Preisliste zu 
einem Nachlass von vornherein berechtigt. Der Anspruch auf 
rückwirkenden Nachlass erlischt, wenn er nicht innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der Jahresfrist geltend gemacht wird.

h) Das Stornieren von Anzeigenschaltungen ist nur durch schrift-
liche Mitteilung an den Verlag möglich. Diese Mitteilung muss 
bei Farbanzeigen spätestens neun Wochen, bei Schwarz-Weiß- 
Anzeigen spätestens sieben Wochen vor dem Anzeigenschluss 
der jeweiligen Ausgabe eintreffen. Spätere Stornos sind nicht 
mehr möglich. Bei Abschlüssen mit einer Laufzeit zwischen 
sechs und elf Ausgaben erhöht sich die Stornofrist auf drei Mo-
nate vor Anzeigenschluss, bei Abschlüssen mit einer Laufzeit 
von zwölf und mehr Ausgaben gilt eine Stornofrist von fünf Mo-
naten zum Anzeigenschlusstermin. Für stornierte Anzeigen wird 
eine Stornogebühr in Höhe von 35 % des Anzeigenpreises fällig. 

Außerdem werden die Abschlussrabatte gemäß der Preisliste 
auf die tatsächliche Abnahmemenge reduziert und für alle wei-
teren Anzeigen im Rahmen dieses Abschlusses zugrunde gelegt. 
Für die bereits abgerechneten Anzeigen des Abschlusses wird 
der zu viel gewährte Rabatt vom Verlag nachbelastet.

i) Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen in Verlagsbei-
lagen, Sonderveröffentlichungen und Kollektiven Sonderpreise 
festzulegen. Er behält sich ferner das Recht vor, die Berichtigung 
(Gutschriften, Nachberechnungen) fehlerhafter Auftragsabrech-
nungen innerhalb von sechs Monaten nach Rechnungsstellung 
vorzunehmen.

j) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, 
sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den 
Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten.

k) Persönliche Haftung des Vertreters eines Auftraggebers: Ist 
der Auftraggeber eine juristische Person, ein im Übrigen be-
schränkt Haftender (z. B. GmbH), so haftet gegenüber dem Ver-
lag der für diesen Auftraggeber Zeichnende persönlich wie ein 
Bürge, der auf die Einrede der Vorausklage verzichtet hat.

l) Datenschutz: Gemäß § 26 Bundesdatenschutzgsetz weisen 
wir darauf hin, dass im Rahmen der Geschäftsbeziehungen die 
erforderlichen Kunden- und Lieferantendaten mithilfe der elek-
tronischen Datenverarbeitung gespeichert werden.

m) Für die Rechtzeitigkeit der Anlieferung und die Richtigkeit 
des Inhalts digitaler Druckunterlagen haftet der Auftraggeber. 
Der Verlag hat gegenüber dem Auftraggeber Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit zu vertreten. Der Auftraggeber versichert, über 
sämtliche Rechte zu verfügen, die für die Verbreitung der über-
lassenen Dateien, deren Textinhalt, Bildelemente, Fotos und 
Schrifttypen benötigt werden. Dies gilt insbesondere für alle 
Urheber- und sonstigen Schutzrechte. Der Auftraggeber stellt 
den Verlag von allen Ansprüchen, einschließlich der Kosten der 
Rechtsverteidigung, frei, welche Dritte wegen der Verletzung 
dieser Bestimmungen geltend machen. Der Auftraggeber hat 
das Recht, vor jeder Veröffentlichung einen Kontrollausdruck zur 
Überprüfung der inhaltlichen Richtigkeit zu verlangen. Macht er 
hiervon keinen Gebrauch, so gilt seine Zustimmung zur Art und 
Weise der Veröffentlichung als erteilt.
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www.insignio.de
www.de.amadeus.com/amadeusmagazin

Das Störerformat
	 Informieren Sie die Zielgruppe „Reisebüro“ praxisgerecht und führen Sie diese ge-

zielt zu Ihrem Angebot. Nutzen Sie dazu unser kostenfreies „Störerformat“, das wir 

in Ihre Anzeige integrieren können!

Kontakte / Links
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